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Wasserbezug in andoren Häusern .Dem Magistrat sind Klagen zugekommen ,dass Be¬

wohnervonHäusern ,in denendie Wasserloitungeingefrorenist ,in denNach¬
barhäusernkein Wassererhalten ,weil die Bewohnerder Nachbarhäuserfürch¬
ton ,dass ihnen infolge des dadurch hervorgerufenen Mehrverbrauches die Lei¬
tung abgesperrt wird oder dass sio dadurchMehrverbrauchsgobührenentrichten
müssen .DerMagistratstollt daherfest ,dass durcheino solche Wassrabgabe
an BewohnervonNachbarhäusernkeine BestimmungderMagistratskundmachung
überdieWassersparmassnahmenvorletztwwird,dasssie alsoohnemeiterszuläs¬
sig ist . Wasaber die Gofahr ,Mehrverbrauchsgebühren zahlen zu müssen ,betrifft ,
so ist diese schondeshalbnicht gross ,weil ja für jeden Hausbowöhner35Li¬
ter täglich unmtgeltlichgeli fert undauchfür einen darüberhinausgchenden
Verbrauchnur drei Groschenpro Hcktoliter berochnetwerden .Sollte aberdiese
geringfügige Gebührdie Betätigung der im Zeichender Not gobotenenHilfsbo¬
reitschaft hommen ,so wird ,falls die AnzeigevomEinfrieren derWasserleitung
und von der Wasserabgabe an die Bewohner des betreffanden Hauses an das Was¬
seramt ( Magistratsabt ilung 34 a,VI . ,Grabnergasse 6 )orstattet wird ,die Ab¬

schreibung der dadurch hervergerufenen Mehrverbrauchsgebühr auf Vorlangen vor¬

fügt worden .Uebrigensist das Wässeramtsolbstverständlichb müht ,dies :zahl¬
reichen Einfrierungen mit möglichster Raschh it zu bhoben ,mob . iallrdings
nuerlich darauf aufmerksam gemacht wird,dass das Wasseramt nur zur Behbung
solcherFrostgebrachenberufenist ,die Bauschädmverursachn könntenoder
mit Überschwemmungenvarbundnsind .
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